Desinfektion von Rohrleitungen bei positiver vorst. Beprobung.

Nach DVGW Arbeitsblatt W291 und Merkblatt für die Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen. Die Desinfektion erfolgt bevorzugt als chemische Desinfektion mit CLEANDES Natriumhypochlorit hergestellt im Diaphragmalyse-Verfahren.
Das Natriumhypochlorit soll die Konzentration von 600 mg / Liter nicht überschreiten.

Bei der chemischen Desinfektion ist sicherzustellen, dass während dem Desinfektionsvorgang kein Wasser zu Trinkwasserzwecken entnommen wird (Beschilderung, Entfernung der Mischerhebel, etc.). Das Wasservolumen der gesamten Anlage ist mit einer Chlorkonzentration von max. 600 mg/l (freies Chlor) zu füllen.

Nach Erreichen der Chlorkonzentration ist eine Einwirkzeit von bis zu 12 Stunden vorzusehen. Bemerkung: Die Chlorkonzentration von mindestens  450 mg/l (freies Chlor) muss nachweislich an allen Entnahmestellen der zu desinfizierenden Anlage erfasst, geprüft und dokumentiert werden. Nach Beendigung einer chemischen Desinfektion ist eine vollständige Spülung erforderlich, bis an allen Entnahmestellen der maximal zulässige Grenzwert der entsprechenden Desinfektionsmittel gemäß der Trinkwasserrichtlinie (z.B. 0,3 mg/l freies Chlor) eingehalten wird. Der maximal zulässige Grenzwert von 0,5 bis 1 mg/l freies Chlor im Abwasser darf nicht überschritten werden. Vor der Abgabe in die öffentliche Kanalisation kann eine Neutralisation oder Verdünnung erforderlich sein, diesbezüglich ist die verantwortliche Behörde bzw. Amt zu konsultieren.
Kann auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nur eine Einwirkzeit von bis zu 6 Stunden realisiert werden, kann ggf. auch Wasserstoffperoxid zur Anwendung kommen. Bei diesem Desinfektionsmittel ist zuvor jedoch zu prüfen, ob durch die Anwendung keine Schäden an den Leitungsanlagen, Armaturen und Apparaten bewirkt werden kann.

Abschließend ist die erfolgreiche Durchführung der Desinfektion durch eine mikrobiologische Untersuchung vor der Inbetriebnahme nachzuweisen (frühestens 24 Stunden sowie spätestens innerhalb einer Woche nach Abschluss der Desinfektion).

Es ist zu beachten, dass eine Desinfektion nur durch fachkundiges, im Umgang mit Desinfektionsmitteln und deren Anwendung zur Desinfektion von Trinkwasseranlagen geschultes Personal durchgeführt werden darf.
